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8921 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

 

Bericht 
des Finanzausschusses 

über den Beschluss des Nationalrates vom 20. März 2013 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz, das Bankwesengesetz, das Börsegesetz 
1989, das E-Geldgesetz 2010, das Zahlungsdienstegesetz, das Investmentfondsgesetz 2011, 
das Immobilien-Investmentfondsgesetz, das Wertpapieraufsichtsgesetz 2007, das 
Kapitalmarktgesetz, das Ratingagenturenvollzugsgesetz, das Zentrale Gegenparteien-
Vollzugsgesetz, das Pensionskassengesetz, das Versicherungsaufsichtsgesetz, das 
Punzierungsgesetz 2000, das Gebührengesetz 1957, das Glücksspielgesetz, die 
Bundesabgabenordnung, das Finanzstrafgesetz, das EU-Finanzstrafvollstreckungsgesetz, 
das Bundesfinanzgerichtsgesetz, das Bundespensionsamtübertragungs-Gesetz und das 
Rundfunkgebührengesetz geändert werden (Verwaltungsgerichtsbarkeits-
Anpassungsgesetz – Bundesministerium für Finanzen) 

Mit der Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle 2012 wurde die Einführung einer zweistufigen 
Verwaltungsgerichtsbarkeit verfassungsrechtlich verankert (Bundesverwaltungsgericht und 
Verwaltungsgerichtshof). Mit dem Verwaltungsgerichtsbarkeits-Ausführungsgesetz 2013 wird deren 
Einführung zum Jahr 2014 einfachgesetzlich vorbereitet. Mit dem vorliegenden Beschluss des 
Nationalrates erfolgen die erforderlichen Anpassungen in den einfachen Materiengesetzen. 
Während bisher gemäß § 22 Abs. 2 FMABG gegen Bescheide der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) 
nach dem AVG keine Berufung zulässig ist, wird künftig auch gegen solche Bescheide der FMA 
ausnahmslos das Verwaltungsgericht des Bundes mit Beschwerde angerufen werden können. Wiewohl 
für das Verfahrensrecht vor dem Verwaltungsgericht des Bundes aufgrund der verfassungsrechtlichen 
Vorgaben mit dem Verwaltungsgerichtsbarkeits-Ausführungsgesetz 2013 ein eigenes Bundesgesetz 
erlassen wird, sieht Art. 136 Abs. 2 B-VG vor, dass in den die einzelnen Gebiete der Verwaltung 
regelnden Bundes- oder Landesgesetzen verfahrensrechtliche Regelungen getroffen werden können, 
wenn sie zur Regelung des Gegenstandes erforderlich sind.  
Damit werden materienspezifischen Besonderheiten u.a. durch die Erlassung von 
sonderverfahrensrechtlichen Regelungen Rechnung getragen. 
Mit dem gegenständlichen Beschluss des Nationalrates wird hinsichtlich des FMABG von der 
verfassungsrechtlich eingeräumten Ermächtigung Gebrauch gemacht, für den Bereich der 
Finanzmarktaufsicht eigene verfahrensrechtliche Regelungen zu schaffen. Damit wird vor allem auf die 
Besonderheiten der europarechtlich determinierten Aufsicht über den Finanzmarkt reagiert. 
 
Der Finanzausschuss hat den gegenständlichen Beschluss des Nationalrates in seiner Sitzung am 3. April 
2013 in Verhandlung genommen. 
Berichterstatter im Ausschuss war Bundesrat Robert Zehentner. 
Gemäß § 30 Abs. 2 GO-BR wurde beschlossen, Bundesrat Marco Schreuder mit beratender Stimme an 
den Verhandlungen teilnehmen zu lassen. 
An der Debatte beteiligte sich Bundesrat Mag. Reinhard Pisec, BA. 
Zum Berichterstatter für das Plenum wurde Bundesrat Robert Zehentner gewählt. 
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Der Finanzausschuss stellt nach Beratung der Vorlage am 3. April 2013 mit Stimmeneinhelligkeit den 
Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben. 

Wien, 2013 04 03 

 Robert Zehentner Ewald Lindinger 
 Berichterstatter Vorsitzender 
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